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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Aachener Verkehrsverbund
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

AVV/0100/WP18

öffentlich

18.01.2024

Tarifliche und vertriebliche Angelegenheiten: Anpassungen in den 
AVV-Tarifbestimmungen
 Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
22.02.2024 Mobilitätsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der regionale AVV-Beirat der Stadt Aachen stimmt den Anpassungen der AVV-Tarifbestimmungen zu 

den genannten Zeitpunkten im beschriebenen Umfang zu und beauftragt die Verbundgesellschaft mit 

der Beantragung bei der Bezirksregierung Köln.
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Erläuterungen:
1. Anpassungen bei der Fahrradmitnahme durch Kinder im eezy avv-Tarif

Im Rahmen der geplanten Anpassungen der Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW (BB NRW) 

sowie der NRW-Tarifbestimmungen zu eezy.nrw (siehe auch Vorlage TOP 2.3) bedarf es im Sinne 

einer landesweit einheitlichen Regelung im Zusammenhang mit eezy entsprechender Anpassungen 

an den AVV-Tarifbestimmungen hinsichtlich der Fahrradmitnahme bei Kindern in der Anlage 14 

„Besondere Tarifbestimmungen für eezy avv“ zum 01.07.2024.

Analog zu den in TOP 2.3 dargelegten Anpassungen in den NRW-Tarifbestimmungen empfiehlt die 

Verbundgesellschaft daher die Streichung des aktuellen Abschnittes in den AVV-Tarifbestimmungen. 

Anstelle dessen soll auf die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW verwiesen werden.

Die Anpassung in der Anlage 14 der AVV-Tarifbestimmungen würde, wie in Anlage 1 dargestellt, zum 

01.07.2024 erfolgen.

2. Aufnahme Deutschlandsemesterticket

Mit der Einführung eines bundesweit einheitlichen solidarischen Semestertickets 

(„Deutschlandsemesterticket“) auf Basis des Deutschlandtickets bedarf es der Aufnahme des 

Deutschlandsemestertickets in die AVV-Tarifbestimmungen. Dezidierte Informationen zu Inhalt und 

Ausgestaltung des Deutschlandsemestertickets können der Vorlage TOP 1.2 

„Deutschlandsemesterticket“ entnommen werden. 

Die Anpassung hinsichtlich der Aufnahme des Deutschlandsemestertickets in den AVV-

Tarifbestimmungen würde, wie in Anlage 2 dargestellt, zum 01.03.2024 erfolgen.

3. Anpassung der Laufzeit des Mobil-ABO StädteRegion Aachen

Die Verlängerung des Piloten des Mobil-ABO StädteRegion Aachen um ein weiteres Jahr gemäß der 

Vorlage TOP 2.1 hat eine Anpassung (Anlage 3) in den AVV-Tarifbestimmungen zum 01.03.2024 zur 

Folge. 
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Anlage 1 zu TOP 2.2 

AVV-Beirat der Stadt Aachen am 22.02.2024 

Ausschnitt aus den 

Tarifbestimmungen 
für den Aachener Verkehrsverbund (AVV) 

Stand: 01.07.2024 
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Anlage 1 zu TOP 3.3 

Unternehmensbeirat 29.01.2024 

Anlage 14 Besondere Tarifbestimmungen für eezy avv 

1 Zubuchungen  

 

(3) Mitnahme von Fahrrädern  

Die Anzahl der Zubuchungen darf die Anzahl der zusammenfahrenden Personen nicht übersteigen. 

Näheres zur Fahrradmitnahme von Kindern ist unter Ziffer 9 in den Beförderungsbedingungen 

Nahverkehr NRW in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt. Kinder unter sechs Jahren, die ein 

Fahrrad mitnehmen wollen, benötigen keine Zubuchung für ihr Fahrrad. 

Der Preis je mitgenommenem Fahrrad richtet sich nach der jeweils aktuell gültigen Preistabelle 

(Anlage 4g). 
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Anlage 2 zu TOP 2.2 

AVV-Beirat der Stadt Aachen am 22.02.2024  

Stand: 01.0107.2024 

Ausschnitt aus den 

Tarifbestimmungen 
für den Aachener Verkehrsverbund (AVV) 

Stand: 01.03.2024 
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Anlage 2 zu TOP 3.3 

Unternehmensbeirat 29.01.2024 

15.5.3 Deutschlandtickets 

[…] 

15.5.3.6 Deutschlandsemesterticket  

Die Regelungen zum Deutschlandsemesterticket sind in Anlage 25 aufgeführt. 

 

Anlage 4a AVV-Verbundtarif 

Deutschlandticket 

Deutschlandticket 49,00 

Deutschland-Jobticket  

(unter Berücksichtigung des 5%-igen Rabatts) 

 

46,55 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade EuFH Aachen 15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade FH Aachen 15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade Hochschule für 

Musik und Tanz Aachen 

15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade RWTH Aachen 15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade CBS-Cologne 

Aachen 

15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade FHM Düren 25,29 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade FHM-AGDS Düren 25,29 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade Internationale 

Hochschule (IU) Aachen 

15,39 

Deutschlandticket als Semesterticket-Upgrade KatHO NRW Aachen 15,39 

Deutschlandticket Schule für Selbstzahler 29,00 

Deutschlandticket Schule für Anspruchsberechtigte (volljähriges 

Kind sowie 1. nicht volljähriges Kind einer Familie) 

14,00 

Deutschlandticket Schule für Anspruchsberechtigte (2. nicht 

volljähriges Kind einer Familie) 

7,00 

Deutschlandticket Schule für Anspruchsberechtigte (3. und jedes 

weitere nicht volljährige Kind einer Familie sowie Schüler mit Hilfe 

zum Lebensunterhalt nach SGB XII) 

0,00 

Deutschlandticket Sozial 39,00 

Deutschlandsemesterticket 29,40 
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Anlage 2 zu TOP 3.3 

Unternehmensbeirat 29.01.2024 

Anlage 25 Deutschlandsemesterticket 

Das Wirksamwerden dieser Tarifbestimmungen steht unter dem Vorbehalt, dass die zuständige Behörde 

eine entsprechende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung auferlegt.  

1 Voraussetzungen 

Das Deutschlandsemesterticket wird ab dem Sommersemester 2024 allen Studierenden im AVV 

angeboten, deren Hochschule einen Vertrag über das Deutschlandsemesterticket mit einem 

Verkehrsunternehmen und der AVV GmbH abgeschlossen hat. Das tarifliche Angebot des 

Deutschlandsemestertickets ist an die Laufzeit des regulären Deutschlandtickets gebunden. 

2 Geltungsbereich und Berechtigungsumfang 

(1) Das Deutschlandsemesterticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten 

Nutzung der Eisenbahnen des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. 

Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im tariflichen Geltungsbereich der 

teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde, Gemeinschafts- und Landestarife 

gemäß deren Bedingungen.  

(2) Das Deutschlandsemesterticket gilt ganztägig. 

(3) Bei dem Deutschlandsemesterticket handelt es sich um ein persönliches Monatsabonnement, 

welches für die Dauer von einem Semester ausgestellt wird. Das Deutschlandsemesterticket hat 

eine feste Laufzeit für das jeweilige Semester ohne monatliche Kündbarkeit. 

(4) Das Deutschlandsemesterticket ist nicht übertragbar. 

(5) Das Deutschlandsemesterticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen bzw. 

Fahrrädern gem. Anlage 16. 

(6) Für Fahrten in die belgischen Tarifzonen Kelmis/Gemmenich, Hauset, Montzen/Sippenaeken/ 

Hombourg/Plombières, Lontzen, Eynatten/Raeren, Henri-Chapelle, Welkenraedt, 

Baelen/Membach und Eupen kann optional ein Anschluss-Ticket für Schüler, Auszubildende und 

Studierende, dessen Geltungsbereich die genannten belgischen Tarifzonen umfasst, gem. Anlage 

13 durch die Studierenden erworben werden. 

3 Preisstellung 

(1) Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären 

Deutschlandtickets gemäß Anlage 4a. Näheres zur Bezugspflicht, Befreiung von der 

Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthält der Semesterticketvertrag.  

(2) Der für ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate 

vor Beginn des Semesters jeweils für die Monate des Semesters in den Tarifbestimmungen für das 

Deutschlandticket vorgegeben wird. 
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Anlage 3 zu TOP 2.2 

AVV-Beirat der Stadt Aachen am 22.02.2024  

Ausschnitt aus den 

Tarifbestimmungen 
für den Aachener Verkehrsverbund (AVV) 

Stand: 01.03.2024 
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Anlage 3 zu Vorlage TOP 3.3  

Unternehmensbeirat 29.01.2024 

1.1.1.1 Mobil-ABO StädteRegion Aachen 

(1) Das Mobil-ABO StädteRegion Aachen wird im Rahmen einer befristeten Pilotphase von zunächst 

zwei Jahren angeboten und kann frühestens ab dem 01.06.2022 bis maximal zum 31.05.2024 2025 

genutzt werden.  
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